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gen der Mitgliedstaaten, aber auch im Falle deren unstrittigen Anpassungsbestimmungen verzichten zu
können.Untätigkeit. Dieses demokratische Grundrecht der

Bürger findet seine Entsprechung in den allgemeinen
Rechtsgrundsätzen des Gemeinschaftsrechts. 4. Schlußbemerkungen

Der Ausschuß unterstützt grundsätzlich den vorliegen-
3.7. Artikel 7 bis 21 den Vorschlag der Kommission da er in ihm ein

wichtiges Instrument für Rechtsvereinfachung und mehr
Auf diese spezifischen Änderungen der sektoralen Richt- Transparenz sieht.
linien ist der Ausschuß bewußt nicht eingegangen. Es
erscheint ihm vorrangig, in möglichst konzertierter Die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Arbeitsvereinfa-

chung werden neben einem besseren Kosten-Nutzen-Form zu den grundlegenden Änderungsvorschlägen der
KommissionStellung zunehmen, und er ist derMeinung, Verhältnis auch Arbeitsprozesse beschleunigen und da-

mit das Vertrauen der Bürger in Europa stärken.ausdiesemGrundaufdieErörterungder imwesentlichen

Brüssel, den 27. Mai 1998.
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Tom JENKINS

Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Mitteilung der Kommission
an den Rat und das Europäische Parlament ‘Die Zukunft des Markts für Fischereierzeugnisse

in der Europäischen Union: Verantwortung, Partnerschaft, Wettbewerbsfähigkeit’“

(98/C 235/12)

Die Kommission beschloß am 22. Dezember 1997, den Wirtschafts- und Sozialausschuß gemäß
Artikel 43 und 198 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu der vorgenannten Mitteilung zu
ersuchen.

Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Landwirtschaft und Fischerei
nahm ihre Stellungnahme am 12. Mai 1998 an. Berichterstatter war Herr Chagas.

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 355. Plenartagung (Sitzung vom 27. Mai 1998) mit
103 Ja-Stimmen bei 6 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Einleitung Absicht der Kommission, auf der Grundlage dieses
Dokuments eine breit angelegte institutionelle Debatte

1.1. Mit der Mitteilung der Kommission soll die anzuregen und umfassende Konsultationen mit den
Grundlage für eine Debatte über die Änderungen ge- wichtigsten Akteuren des Fischereisektors (Reeder, Ar-
schaffen werden, die an der Gemeinsamen Marktorgani- beitnehmer,Vertreterder Industrie,Verbraucher)durch-
sation (GMO) vorzunehmen sind, um die Funktionswei- zuführen.
se des Marktes zu verbessern und diesen Teilbereich der
Gemeinsamen Fischereipolitik an die Entwicklungen auf

2.2. Der Ausschuß erinnert daran, daß die GMOden Märkten für Fischereierzeugnisse anzupassen.
mit der Verordnung (EWG) Nr. 2142/70(1) eingeführt
wurde, in der die Grundregeln dieser Marktorganisation1.2. Zu einem späteren Zeitpunkt muß die Kommis-
festgelegt wurden. Im Laufe der Zeit wurden diesesion dann Vorschläge zur Verbesserung der Funktions-
wiederholt andieneuenGegebenheitenangepaßt, zuletztweise der GMO unterbreiten.
durch die Grundverordnung(2), die am 1. Januar 1993
in Kraft trat.

2. Allgemeine Bemerkungen

2.1. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß begrüßt die
Vorlage dieser Mitteilung über die Zukunft des Marktes (1) ABl. L 236 vom 27.10.1970, S. 5.

(2) ABl. L 388 vom 31.12.1992, S. 1.für Fischereierzeugnisse und insbesondere die erklärte
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2.3. Die GMO, die starke Ähnlichkeiten mit der renz der nun im Rahmen der GMO vorgeschlagenen
Maßnahmen mit ähnlichen Maßnahmen Sorge tragenGemeinsamen Agrarpolitik (GAP) aufweist und im

übrigen an dieser ausgerichtet wurde, übernimmt auch wird, die in bezug auf andere Aspekte der Gemeinsamen
Fischereipolitik, insbesondere in den Bereichen Struktu-einige derZielsetzungen derGAP,wie z. B. die Stabilisie-

rung der Märkte, die Versorgungssicherheit und die ren, Ressourcen und Überwachung, bereits getroffen
wurden bzw. noch zu treffen sind.Angemessenheit der Preise. Ferner decken sich die

Grundprinzipien der GMO mit denen der GAP: Einheit
der Märkte, finanzielle Solidarität und Gemeinschafts- 2.10. Der Ausschuß erinnert ferner daran, daß impräferenz. Rahmen des bereits erwähnten globalen Ansatzes die an

der GMO für Fischereierzeugnisse vorzunehmenden
2.4. Im Gegensatz zur GAP war die GMO aufgrund Anpassungen von sozioökonomischen Maßnahmen
einer inden60er JahrengetroffenenpolitischenEntschei- flankiert werden müssen, um dem Sektor den Übergang
dung der Dillon-Runde im Rahmen der GATT- zu erleichtern. Deshalb ist es auch so wichtig, daß die
Verhandlungen von einer Konsolidierung des gesamten Erzeugerverbände in allen Mitgliedsländern, in denen
Zolltarifs für Fischereierzeugnisse betroffen, was zu den die Fischerei eine Rolle spielt, präsent und aktiv sind.
bekannten Schwierigkeiten führte und es der Kommis-
sion unmöglich machte, den Zollschutz zu erhöhen.

2.11. Aufgabe der GMO für Fischereierzeugnisse istNeuerliche Konzessionen wurden im Rahmen späterer
eine Regulierung des Wettbewerbs auf dem Markt,Verhandlungsrunden gemacht.
indem unter Einhaltung der internationalen Verpflich-
tungen der Union unlauterer Wettbewerb von seiten der

2.5. Die Konsolidierung des Gemeinsamen Zolltarifs Drittländer abgewehrt wird.
im Rahmen des GATT führt für die GMO für Fischerei-
erzeugnisse dazu, daß sie marktwirtschaftlichen Bedin-

2.12. Die Europäische Union und die Mitgliedstaatengungen unterliegt, was es — von den im Rahmen
müssen die ihnen zur Verfügung stehenden Instrumentedes GATT vorgesehenen Schutzmaßnahmen einmal
energischer einsetzen, um zu verhindern, daß Fischerei-abgesehen — unmöglich macht, restriktive Maßnahmen
ressourcen unter völliger Mißachtung der geltendenin bezug auf die Einfuhren aus Drittländern zu ergreifen
Regeln und in unlauterem Wettbewerb gegenüber denoder die Erzeugerbeihilfen anzupassen. Dies bedeutet
heimischen Marktakteuren ungehindert auf dem Gebietjedoch nicht, daß der Grundsatz der Gemeinschaftsprä-
der Gemeinschaft vermarktet werden. Die derzeitigeferenz nicht in vollem Umfang zur Anwendung käme
Situation ist vollkommen inakzeptabel und wurde vomund der Gemeinsame Zolltarif für Fischereierzeugnisse
Fischereisektor und vom Wirtschafts- und Sozialaus-nicht sorgfältig angewandt würde: Jedesmal, wenn der
schuß mehr als einmal angeprangert. Die AnwendungSchutz der Gemeinschaftsproduktion absinkt, wird dies
der geltenden Regeln wird sehr schlecht überwacht,durch Gegenleistungen der Drittländer ausgeglichen,
worauf zum Teil auch die Störungen des Sektorsvon denen der Fischereisektor unmittelbar profitiert.
zurückzuführen sind.

2.6. Die Probleme, mit denen der Fischereisektor
2.12.1. In bezug auf die Einfuhren besteht die Not-konfrontiert ist, können nicht über die GMO allein
wendigkeit einer strengeren Überwachung der Einhal-gelöst werden.
tung der geltenden Bestimmungen, insbesondere was die
Gesundheits- undHygienevorschriften, dieEtikettierung

2.7. Die Hauptursachen der im Fischereisektor beste- sowie die Mindestgröße (Reifegrad) der Fische betrifft.
henden Ungleichgewichte sind die Überkapazität im
Verhältnis zu den verfügbaren Ressourcen, deren Um-

2.13. Wie bei anderen Erzeugnissen, die ähnlichenfang wiederum der Nachfrage nicht gerecht wird, die
Bedingungen unterliegen, ist die Anpassung des Ange-übermäßige Verschuldung, der hohe Befischungsgrad,
bots an die Nachfrage auch im Fall der Fischereierzeug-die niedrige Produktivität und in gewissem Maße auch
nisse der bestimmende Faktor für die Erzeugereinkom-eine Unangemessenheit der Vermarktungswege. Zu die-
men. Aus diesem Umstand müssen die Erzeuger diesen an sich schon schwerwiegenden internen Struktur-
entsprechenden Konsequenzen ziehen, und die Interven-faktoren kommen noch externe Einflüsse, wie z. B. die
tionsmechanismen der GMO haben diesbezüglich eineGlobalisierung der Märkte, der Abbau der Zollschran-
Regulierungsfunktion zu erfüllen, zumal der Fischfangken und/oder die Beseitigung der Handelshemmnisse,
naturgemäß eine Tätigkeit ist, die Unwägbarkeitendie Konkurrenz durch andere Erzeugnisse und das
unterliegt.Absinken der Transportkosten. Aufgrund all dieser

Faktoren werden die europäischen Märkte unmittelbar
mit ihren Hauptkonkurrenten konfrontiert. 2.14. Der Ausschuß stellt fest, daß der Fischkonsum

in den letzten Jahren zwar kontinuierlich, aber nur sehr
geringfügig angestiegen ist und die Verbrauchergewohn-2.8. Wenn die Fischereitätigkeit fortbestehen soll,
heiten, insbesondere in bezug auf frischen Fisch, sehrmuß die Lebensfähigkeit des Sektors im Rahmen einer
unterschiedlich sind.rationellenBewirtschaftungderMeeresressourcendurch

integrierte Maßnahmen für sämtliche Teilbereiche der
Gemeinsamen Fischereipolitik sichergestellt werden. 2.15. Es besteht durchaus die Möglichkeit, die Ernäh-

rungsgewohnheiten der Europäer in Richtung auf eine
Steigerung des Fischkonsums zu beeinflussen, was im2.9. Der Ausschuß geht davon aus, daß die Kommis-

sion für eine unbedingte Übereinstimmung und Kohä- übrigen zur Förderung eines gesünderen Ernährungs-
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verhaltens beitragen kann, und daher ist die Förderung 2.20. Wenn der Sektor der zunehmenden und immer
komplexeren Konkurrenz seitens der außergemein-der Fischereierzeugnisse ein Aspekt, der bei der Reform

der GMO keinesfalls vernachlässigt werden darf. Die schaftlichen Erzeuger sowie seitens der EU-eigenen
Aquakultur (die sogar bei hochwertigen ErzeugnissenErzeugerorganisationen sollten häufiger von den Anrei-

zen Gebrauch machen, die die Gemeinschaft schafft, um einen deutlichen Aufschwung erlebt) vor allem im
Bereich der Frischerzeugnisse erfolgreich begegnen will,Kampagnen zur Förderung des Fischkonsums und zur

Verbraucheraufklärung über neue Fischsorten zu unter- muß er sich entschlossen für eine Qualitätspolitik
einsetzen, die den Verbraucherwünschen in vollemstützen.
Umfang gerecht wird.

2.15.1. Zur nachhaltigen Verwirklichung dieses Ziels
kann auch der Preis einen entscheidendenBeitrag leisten. 2.21. DerAusschußteilt dieAnsicht, daßinAnbetacht

der Komplementarität des Produktions- und des Verar-
2.16. Ferner besteht die Notwendigkeit, daß die beitungssektors Maßnahmen ergriffen werden müssen,
Erzeugerorganisationen sowie der gesamte der Produk- um sicherzustellen, daß die gemeinschaftlichen Fischer-
tionnachgeschaltete gewerblicheSektor zurMarkttrans- zeuger die Verarbeitungsindustrie reibungsloser, unter
parenz beitragen und die Verbraucherinformation als einwandfreienBedingungen undmit qualitativ hochwer-
strategische Variable zum festen Bestandteil ihrer Tätig- tiger Ware beliefern. Eine vertragliche Regelung der
keit machen. Versorgung scheint in diesem Zusammenhang grund-

sätzlich der geeignete Ansatz zu sein.
2.16.1. Der Ausschuß schließt sich der Auffassung
an, daß es zurValorisierungderFischereierzeugnisse und 2.21.1. Es geht darum, Wettbewerbsverzerrungen zu
zur Steigerung der Transparenz der Handelsgeschäfte verhindern, die dadurch entstehen können, daßDrittlän-
erforderlich ist, Handelsbezeichnungen der Arten sowie dern durch Zollvergünstigungen der Zugang zum Ge-
Informationen über Herkunft, Erzeugungsmethode und meinschaftsmarkt erleichtert wird und sich diese sowohl
Frischeklasse vorzusehen. in bezug auf die niedrigen Produktionskosten als auch

auf die Ressourcen im Vorteil befinden.2.16.2. Der Ausschuß hofft, daß die Vorschläge für
eine vertikale Integration des Sektors so schnell wie

2.22. Was die Ressourcenknappheit betrifft, somöglich vorgelegt werden können.
schließt sich der Ausschuß der Auffassung an, daß der
Sektor ernsthaft darauf hinarbeiten sollte, keine Anreize2.17. Er befürwortet uneingeschränkt den Grundsatz
mehr für die Rücknahme mit Vernichtung zu schaffen,einer verantwortungsvollen Fischerei und eines entspre-
um die Erzeuger dazu zu bewegen, systematischer aufchenden Handels.
die Formel „Rücknahme mit Übertragung“ zurück-
zugreifen, wie dies im Fall bestimmter Agrarerzeugnisse2.17.1. Seiner Auffassung nach kann die konsequente
bereits geschehen ist. Innovationsbemühungen zur Ent-Anwendung bewährter Praktiken bei der Fangtätigkeit
wicklung neuer Produkte und neuer Verarbeitungsfor-wie auch der Aquakultur und der Vermarktung zu einer
men sollten kontinuierlich unterstützt werden.globalen Inwertsetzung beitragen, insbesondere aber

auch zu einerAufwertung derGemeinschaftsproduktion
gegenüber der Erzeugung von Drittländern.

3. Besondere Bemerkungen

2.18. Eine Konzentration des Angebots durch die
3.1. In Kapitel III A. Ziffer 3 wird im ZusammenhangSchaffung von Anreizen zur Anlandung in Häfen, die
mit der Beihilfe für die private Lagerhaltungdaraufmit angemessenen Kontrollvorrichtungen ausgestattet
hingewiesen, daß in manchen Mitgliedstaaten nichtsind, kann entscheidend zur Abschreckung von Prakti-
immer die Erzeugerorganisationen Eigentümer der La-ken beitragen, die den geltenden Vorschriften nicht
gerbestände sind. Daher muß klargestellt werden, daßentsprechen.
die Beihilfe für die Lagerhaltung bestimmt ist.

2.19. DerAusschußhegt gewisseVorbehalte hinsicht-
lich der Formulierung des Punkts 4 b), in dem von 3.2. Was die Regelung des Handels mit Drittländern

und die Anwendung guter Praktiken sowohl beim FangFischereierzeugnissen im Zusammenhang mit den Erfor-
dernissen „des Umweltschutzes“ die Rede ist. Dieses als auch bei der Vermarktung betrifft, so muß im

Zusammenhang mit dem Fischfang in internationalenKonzept bedarf der Klarstellung, da es bei falscher
Anwendung zu Praktiken führen kann, die die Wettbe- Gewässern auch auf die Drittlandsschiffe Bezug genom-

men werden, die Billigflaggen führen.werbsbedingungen verzerren.
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